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Vorwort zur 3. Auflage
Drei Jahre nach Erscheinen der 2. Auflage im August 2016 hat uns die freundliche Aufnahme
des Werkes dazu veranlasst, zeitnah eine Aktualisierung vorzulegen. Die vorliegende dritte Auf-
lage berÅcksichtigt die diversen nderungen der Abgabenordnung, die Abschaffung des Brannt-
weinmonopols sowie die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Nichtigkeit des Kern-
brennstoffsteuergesetzes. Schließlich haben auch die erste Rechtsprechung zum neuen Zoll-
recht sowie weitere hierzu erschienene Literatur Eingang in die Aktualisierung gefunden.

Dieses Werk bildet den Stand der Gesetzgebung vom 1. 3. 2019 ab. Aktuelle Rechtsprechung
und Schrifttum sind bis zu diesem Datum berÅcksichtigt.WeiterfÅhrende Verweise sind zur Ver-
tiefung der komplexen Materie in bew hrter Form in Fußnoten aufgefÅhrt und stÇren dadurch
den Lesefluss nicht.

Mit der 3. Auflage hat Herr Prof. a.D. Dr. Wolfgang Huchatz die Autorenschaft verlassen. Er wid-
met sich nunmehr g nzlich seinem wohlverdienten Ruhestand. Herr Dr. Huchatz hatte großen
Anteil daran, dass mit diesem Werk vor ca. 7 Jahren eine LÅcke in der zollrechtlichen Ausbil-
dungsliteratur geschlossen werden konnte. FÅr seine Tatkraft und fÅr die gute Zusammenarbeit
sind wir ihm sehr dankbar und wÅnschen ihm alles Gute.

Die Autoren hoffen erneut auf eine freundliche Aufnahme des Werkes und sind wieder dankbar
fÅr Hinweise und Kritik aus der Leserschaft.

MÅnster/Potsdam im September 2019 Die Autoren



Vorwort zur 1. Auflage
Das Steuersystem der Bundesrepublik ist davon gepr gt, dass der Bund einerseits und die Bun-
desl nder andererseits eigene – strikt getrennte – Steuerverwaltungen unterhalten. Diese Tren-
nung findet sich auch im Bereich der Aus- und Fortbildung der Verwaltungen wieder. W hrend
die Finanzbeamten und die Praktiker der Landesfinanzverwaltungen auf eine reichhaltige Aus-
bildungsliteratur und auf entsprechende Monographien zurÅckgreifen kÇnnen, gibt es im Be-
reich der Zollverwaltung noch einen erheblichen Nachholbedarf. Diesem wollen die Autoren auf
dem Gebiet des Abgabenverwaltungsrechts einschließlich des Vollstreckungsrechts und des
Steuerstrafrechts begegnen. Sie legen eine zusammenh ngende Darstellung aller Rechtsgebiete
vor, die in der Abgabenordnung selbst normiert sind. Dabei richtet sich die VerÇffentlichung
nicht nur an die angehenden Zollbeamtinnen und -beamten, sondern sie ist so konzipiert, dass
auch der Praktiker in Verwaltung und Unternehmen sich einen fundierten berblick und vertie-
fende Kenntnisse auf diesen Rechtsgebieten verschaffen kann.

Herr Professor Dr. Huchatz ist als Dozent am Fachbereich Finanzen der Fachhochschule des Bun-
des in MÅnster mit der Ausbildung der Zollbeamtinnen und -beamten und mit der Fortbildung
von Praktikern vertraut. Frau Bendix ist aufgrund ihrer T tigkeit als Dozentin beim Bildungs-
und Wissenschaftszentrum in MÅnster ebenfalls eine ausbildungserfahrene Autorin, die auch in
regem Kontakt zur Praxis steht. Herr Beck war bzw. ist in der Zentralen Facheinheit Allgemeines
Steuerrecht der Bundesfinanzdirektion Mitte in Potsdam mit allen hier dargestellten Bereichen
vertraut.

Gerade das Abgabenrecht der Zollverwaltung als durchaus eigenst ndige und komplexe Mate-
rie verlangt einen sorgf ltigen und systematisch orientierten Arbeitsstil, fÅr den mit diesem
Buch eine sichere Grundlage gelegt werden soll. Dem sollen auch die weiterfÅhrenden Hinweise
in den Fußnoten dienen. Sie stÇren den Lesefluss nicht, sind aber eine unverzichtbare Quelle fÅr
weitere vertiefende Recherche in Literatur, Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

Das vorliegende Buch berÅcksichtigt den Gesetzgebungsstand der Abgabenordnung vom
1. 1. 2012. Dabei wird bereits im Steuerstrafrecht auf die Versch rfung der Selbstanzeigevor-
schrift durch das Gesetz zur Verbesserung der Bek mpfung der Geldw sche und der Steuerhin-
terziehung v. 28. 4. 2011 und im Vollstreckungsrecht auf die erst zum 1. 1. 2013 in Kraft tretende
Reform eingegangen. Die Darstellung bezieht dabei auch die jÅngsten Ergebnisse der Steuerge-
setzgebung im Bereich der Kernkraftnutzung und der Luftverkehrsbesteuerung ein.

Die Autoren hoffen auf eine freundliche Aufnahme des Werkes und sind dankbar fÅr Hinweise
und Kritik aus der Leserschaft.

MÅnster/Potsdam im M rz 2012 Die Autoren
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BNoto Bundesnotarordnung

BMF Bundesministerium der Finanzen

BMI Bundesministerium des Inneren

BranntwMonG Gesetz Åber das Branntweinmonopol

BRD Bundesrepublik Deutschland

BrStV Verordnung zur DurchfÅhrung des Branntweinmonopolgesetzes

BStBl Bundessteuerblatt

BT-Drucksache Bundestags-Drucksache



BtMG Bet ubungsmittelgesetz

Buchst. Buchstabe

BVerfG Bundesverfassungsgericht

BVerfGG Gesetz Åber das Bundesverfassungsgericht

BVerfGE Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (Sammlung)

BVZ Bundesstelle Vollstreckung Zoll

BZRG Bundeszentralregistergesetz

bzw. beziehungsweise

C

ca. circa

D

d. h. das heißt

D V Die ffentliche Verwaltung (Zeitschrift)

DStR Deutsches Steuerrecht (Zeitschrift)

DV Dienstvorschrift

DZWiR Deutsche Zeitschrift fÅr Wirtschafts- und Insolvenzrecht

E

EDV Elektronische Datenverarbeitung

EFG Entscheidungen der Finanzgerichte (Zeitschrift)

EFTA Mitgliedstaaten der Europ ischen Freihandelsassoziation

EG Europ ische Gemeinschaft

eG eingetragene Genossenschaft

EGAO EinfÅhrungsgesetz zur Abgabenordnung

EnergieStG Energiesteuergesetz

EnergieStV Verordnung zur DurchfÅhrung des Energiesteuergesetzes

EStG Einkommensteuergesetz

EStR Einkommensteuerrichtlinien

EU Europ ische Union

EUBeitrG EU-Beitreibungsgesetz

EuGH Europ ische Gerichtshof

EuInsVO Verordnung Åber Insolvenzverfahren

EURATOM Europ ische Atomgemeinschaft

EUSt Einfuhrumsatzsteuer

EUV Vertrag Åber die Europ ische Union

e. V. eingetragener Verein

evtl. eventuell

eVS elektronisches Vollstreckungssystem (IT-Verfahren)

EWG Europ ische Wirtschaftsgemeinschaft
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F

f./ff. folgende/n

FG Finanzgericht

FGO Finanzgerichtsordnung

FristenVO Fristen-Verordnung

FVG Gesetz Åber die Finanzverwaltung

G

GbR Gesellschaft bÅrgerlichen Rechts

GenG Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften

GG Grundgesetz

ggf. gegebenenfalls

ggÅ. gegenÅber

GmbH Gesellschaft mit beschr nkter Haftung

GmbHG Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschr nkter Haftung

grds. grunds tzlich

GrS Großer Senat

GZD Generalzolldirektion

H

HGB Handelsgesetzbuch

hl Hektoliter

h. M. herrschende Meinung

HZA Hauptzollamt

HZ Hauptzoll mter

I

i. A. im Auftrag

i. d. F. in der Fassung

i. d. R. in der Regel

i. d. S. in diesem Sinne

inkl. inklusive

IFG Informationsfreiheitsgesetz (Bund)

i. H. v. in HÇhe von

InsO Insolvenzordnung

i. S. im Sinne

i. V. in Vertretung

i. V. m. in Verbindung mit

J

JGG Jugendgerichtsgesetz

juris Juristisches Informationssystem fÅr die Bundesrepublik Deutschland,
http://www.juris.de
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K

KaffeeStG Kaffeesteuergesetz

KaffeeStV Verordnung zur DurchfÅhrung des Kaffeesteuergesetzes

KBV Kleinbetragsverordnung

KernbrStG Kernbrennstoffsteuergesetz

KG Kommanditgesellschaft

KG Berlin Kammergericht Berlin (Oberlandesgericht fÅr das Land Berlin)

KGaA Kommanditgesellschaft auf Aktien

KKZ Kommunal-Kassen-Zeitschrift

KraftStG Kraftfahrzeugsteuergesetz

L

lat. lateinisch

LG Landgericht

LStR Lohnsteuerrichtlinien

LuftVStG Luftverkehrsteuergesetz

M

MiLog Mindestlohngesetz

MOG Gesetz zur DurchfÅhrung der gemeinsamen Marktorganisationen
und der Direktzahlungen

Mrd. Milliarden

m. w. N. mit weiteren Nachweisen

N

NJW Neue Juristische Wochenschrift (Zeitschrift)

NJW-RR Neue Juristische Wochenschrift - Rechtsprechungsreport

Nr. Nummer(n)

NStZ-RR Neue Zeitschrift fÅr Strafrecht – Rechtsprechungsreport

n. F. neue Fassung

nv nicht verÇffentlicht

NZI Neue Zeitschrift fÅr das Recht der Insolvenz und Sanierung

O

o. . oder hnliches

o. a. oben aufgefÅhrten

OHG Offene Handelsgesellschaft

o. g. oben genannten

OLG Oberlandesgericht

OWiG Gesetz Åber Ordnungswidrigkeiten
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P

PartGG Gesetz Åber Partnerschaftsgesellschaften AngehÇriger Freier Berufe

R

RAO Reichsabgabenordnung vom 13.12.1919

Rz. Randziffer(n)

S

S. Seite(n)

SchwarzArbG Gesetz zur Bek mpfung der Schwarzarbeit und illegalen
Besch ftigung

SchaumwZwStG Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteuergesetz

SchaumwZwStV Verordnung zur DurchfÅhrung des Schaumwein- und
Zwischenerzeugnissteuergesetzes

SGB Sozialgesetzbuch

sog. sogenannte(n)

StBerG Steuerberatergesetz

StGB Strafgesetzbuch

StPO Strafprozessordnung

StraBuDV Dienstvorschrift fÅr das Straf- und Bußgeldverfahren

st. Rspr. st ndige Rechtsprechung

StromStG Stromsteuergesetz

StromStV Verordnung zur DurchfÅhrung des Stromsteuergesetzes

T

TabStG Tabaksteuergesetz

TabStV Verordnung zur DurchfÅhrung des Tabaksteuergesetzes

TabakStV Tabaksteuerverordnung

U

UA Unterabsatz

u. a. unter anderem

u. E. unseres Erachtens

UmwG Umwandlungsgesetz

UStG Umsatzsteuergesetz

UZK Zollkodex der Union

UZK-IA DurchfÅhrungsverordnung (EU) 2015/2447

UZK-DA Delegierte Verordnung (EU) 2015/2446

UZwG Gesetz Åber den unmittelbaren Zwang bei AusÅbung Çffentlicher Gewalt
durch Vollzugsbeamte des Bundes
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V

v. vom

VA Verwaltungsakt

VG Verwaltungsgericht

v. g. vorgenannt(en)

vgl. vergleiche

VO Verordnung

VOen Verordnungen

VollstrA Allgemeine Verwaltungsvorschrift Åber die DurchfÅhrung der Vollstreckung
nach der Abgabenordnung

VollzA Allgemeine Verwaltungsvorschrift fÅr Vollziehungsbeamte der Finanzverwaltung

Voraufl. Vorauflage (dieses Lehrbuchs)

VStG Verbrauchsteuergesetz

VV Verwaltungsvorschrift

VwVG Verwaltungsvollstreckungsgesetz

VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz

VwZG Verwaltungszustellungsgesetz

W

WaffG Waffengesetz

wistra Zeitschrift fÅr Wirtschafts- und Steuerstrafrecht

Z

z. B. zum Beispiel

ZfZ Zeitschrift fÅr ZÇlle und Verbrauchsteuern

ZIP Zeitschrift fÅr Wirtschaftsrecht

ZK Zollkodex (außer Kraft, ersetzt durch den UZK)

ZollKostV Zollkostenverordnung

ZollV Zollverordnung

ZollVG Zollverwaltungsgesetz

ZPO Zivilprozessordnung

ZVG Gesetz Åber die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung
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Abschnitt 1: Allgemeines Steuerrecht

A. Grundlagen

I. Das Steuersystem in der Bundesrepublik

Der moderne Staat kommt ohne ein ausgefeiltes System der Besteuerung nicht aus,
das zudem verschiedensten wirtschaftlichen und rechtlichen Gesichtspunkten ver-
pflichtet ist. In einem Bundesstaat wie der Bundesrepublik Deutschland muss darÅber
hinaus bedacht werden, dass alle GebietskÇrperschaften (Bund, L nder und Gemein-
den) angemessen beteiligt werden. Die entsprechenden Regelungen finden sich im
Abschn. X des Grundgesetzes (Das Finanzwesen), n mlich in den Art. 105, Art. 106 und
Art. 108 GG. Dort werden die drei Themenbereiche, die in einer bundesstaatlichen Ord-
nung der Regelung bedÅrfen, angesprochen. Das sind:

" die Steuergesetzgebungshoheit (Art. 105 GG),

" die Ertragshoheit (Art. 106 GG) und

" die Verwaltungshoheit (Art. 108 GG).

Die Steuergesetzgebungshoheit meint die Verteilung der Kompetenz, auf dem Gebiet
der Steuern Gesetze zu erlassen bzw. zu ndern. Sie ist wie folgt zwischen Bund und
L ndern aufgeteilt:

Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz fÅr die ZÇlle und Finanz-
monopole (Art. 105 Abs. 1 GG) und die konkurrierende Gesetzgebung Åber die Åbrigen
Steuern, wenn ihm entweder das Steueraufkommen der jeweiligen Steuer ganz oder
teilweise zusteht oder wenn eine bundesgesetzliche Regelung nach Art. 72 Abs. 2 GG
erforderlich ist (Art. 105 Abs. 2 GG).

Die L nder kÇnnen demgegenÅber nur die Çrtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern
regeln, die zudem bundesgesetzlichen Steuern nicht gleichartig sein dÅrfen (Abs. 3).
Ihre an sich schwache Stellung wird erheblich gest rkt durch den Vorbehalt der Zu-
stimmung durch den Bundesrat bei Steuern, deren Aufkommen ganz oder zum Teil den
L ndern oder den Gemeinden zufließt (Art. 105 Abs. 3 GG).

Die ausschließliche Kompetenz des Bundes hat noch eine geringe Bedeutung.1 FÅr die
ZÇlle ist grunds tzlich die Europ ische Union zur Gesetzgebung befugt. Nach Art. 23
GG hat die Bundesrepublik n mlich Hoheitsrechte auf die Europ ischen Union Åbertra-
gen, die von diesen z. B. auf dem Gebiet der Gesetzgebung fÅr die ZÇlle ausgeÅbt wer-
den. Dazu enthalten der EUV und der AEUV verschiedene Erm chtigungsnormen wie
z. B. Art. 31 AEUV (gemeinsamer Zolltarif).2 Auf diesem Rechtsgebiet verbleiben gleich-
wohl nationale RegelungsbedÅrfnisse und -kompetenzen, wie z. B. das ZollVG und die
ZollV zeigen.

1
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1 Pieroth in Jarass/Pieroth, Art. 105 GG Rz. 24 spricht sogar von einem „leer laufen“ der Vorschrift.

2 Weitere Beispiele: Wolffgang in Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europ ischen Union, Rz. A
2003.
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Nach dem Außerkrafttreten des Branntweinmonopolgesetzes zum 31.12.2017 und der
AuflÇsung der Bundesmonopolverwaltung fÅr Branntwein zum 31.12.2018 existiert in
der in der Bundesrepublik Deutschland kein Finanzmonopolmehr.

Die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes ist die bedeutendste Gesetz-
gebungskompetenz. Hier geht es vor allem um die ertragsstarken Verbrauchsteuern
und um die sog. Gemeinschaftssteuern (vgl. Art. 106 Abs. 3 GG: Einkommensteuer, KÇr-
perschaftsteuer und Umsatzsteuer), die zusammen zu einem erheblichen Teil Bund,
L nder und Gemeinden finanzieren. Diese Gesetzgebungshoheit des Bundes knÅpft
zum einen an die Ertragskompetenz nach Art. 106 GG an. Soweit dort dem Bund auch
nur anteilig ein Steuerertrag zugesprochen wird, hat dieser auch die Gesetzgebungs-
kompetenz.

FÅr die Steuerarten, die von der Bundeszollverwaltung verwaltet werden, gilt dies nach
Art. 106 Abs. 2 fÅr fast alle Verbrauchsteuern.3 Aus Art. 106 Abs. 1 Nr. 3 und Art. 105
Abs. 2 GG ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fÅr Verkehrsteuern. FÅr
die Zollverwaltung ist dies von Bedeutung, weil die Kraftfahrzeugsteuer und die 2010
eingefÅhrte Luftverkehrsteuer4 von ihr zu verwalten sind.

Die Steuerarten, fÅr die die Landesfinanzverwaltungen zust ndig sind, fallen ebenfalls
in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes. Von demgegenÅber geringerer Bedeutung
ist die Bundeskompetenz wegen der Notwendigkeit bundesgesetzlicher Regelung unter
den Voraussetzungen des Art. 72 Abs. 2 GG. Hiernach hat der Bund die Gesetzgebungs-
hoheit z. B. fÅr die Erbschaft- und Schenkungssteuer, die Gewerbesteuer, die Grund-
erwerbsteuer und die Biersteuer.

FÅr die Bundeszollverwaltung ist die Biersteuer das einzige Beispiel einer konkurrieren-
den Gesetzgebung im Zusammenhang mit Art. 72 Abs. 2 GG. Die Kompetenz des Bun-
des ergibt sich hier daraus, dass eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich ist, um
die Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse zu wahren (Art. 72 Abs. 2 GG).
Wenn schon auf europ ischer Ebene eine Harmonisierung der Verbrauchsteuern weit-
gehend hergestellt ist, dann erscheint es dringend erforderlich, innerhalb des Bundes-
gebietes ein einheitliches Biersteuerrecht vorzusehen. Bei l nderspezifischen Biersteu-
ers tzen und entsprechend unterschiedlichen Verkaufspreisen mÅsste ansonsten
„Schmuggel“ von Bier von einem Bundesland mit niedrigerem Steuersatz in ein solches
mit hÇherem befÅrchtet werden.5

2
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3 Ausnahme ist hier die Biersteuer, dazu unten.

4 Die Luftverkehrsteuer ist mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2011 v. 9. 12. 2010 eingefÅhrt worden; sie ist
eine Rechtsverkehrsteuer (vgl. § 1 Abs. 1 LuftVStG) und trat zum 15. 12. 2010 in Kraft. Siehe dazu Gold-
mann/Gutschalk, Eine EinfÅhrung in die neue Luftverkehrsteuer, ZfZ 2010, 283. Zur Verfassungsm ßigkeit:
BVerfG v. 5. 11. 2014 1 BvF 3/11, BVerfGE 137, 350-378. Zur Unionsrechtskonformit t: BFH v. 1. 12. 2015 VII
R 51/13, BFH/NV 2016, 592-594.

5 Wohl gegen eine auf Art. 72 Abs. 2 GG gestÅtzte Kompetenz des Bundes Seer in Tipke/Lang, Steuerrecht,
§ 2 Rz. 40.
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HHIINNWWEEIISS

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes erstreckt sich auf alle von der Zollverwal-
tung zu verwaltenden Steuern. Das sind:

" die Einfuhr- und Ausfuhrabgaben (ZÇlle),6

" die Verbrauchsteuern einschließlich der Einfuhrumsatzsteuer und

" die Verkehrsteuern Kraftfahrzeugsteuer7 und Luftverkehrsteuer.

Die Steuerertragshoheit ist in Art. 106 GG geregelt. Der Verfassungsgeber hat das Steu-
eraufkommen nach Steuerarten verteilt, also jeder Steuerart einen oder mehrere Gl u-
biger zugewiesen. Nach Art. 106 Abs. 1 GG stehen dem Bund allein zu:

" die ZÇlle (Nr. 1),

" die bundesgesetzlich geregelten Verbrauchsteuern mit Ausnahme der Biersteuer
(Nr. 2),

" die Kraftfahrzeugsteuer und die Luftverkehrsteuer (Nr. 3) und

" die weiteren in Nr. 4 bis 7 genannten Abgaben.

Die Biersteuer steht nach Art. 106 Abs. 2 Nr. 4 GG den L ndern zu.

Dem Bund steht weiterhin ein Anteil an den sog. Gemeinschaftssteuern zu (Abs. 3), das
sind die Einkommensteuer, die KÇrperschaftsteuer und die Umsatzsteuer, einschließ-
lich der Einfuhrumsatzsteuer. W hrend die beiden erstgenannten h lftig zwischen
dem Bund und den L ndern verteilt werden, soweit sie nicht gem ß Abs. 5 den Ge-
meinden zustehen, werden die Anteile von Bund und L ndern an der Umsatzsteuer
durch Bundesgesetz festgelegt;8 dort wird in § 1 der VerteilungsschlÅssel auf 52% fÅr
den Bund, 46% fÅr die L nder und 2% fÅr die Gemeinden beziffert, nicht ohne weitere
Hinzurechnungen und Vorabanteile insbesondere fÅr den Bund festzulegen. Den Ge-
meinden steht das Aufkommen der Grundsteuer und der Gewerbesteuer und der Çrtli-
chen Verbrauch- und Aufwandsteuern zu (Abs. 6).

Schon diese Verteilung des Steueraufkommens ist kompliziert und st ndig umstritten.
Sie stellt aber keineswegs eine abschließende Steuerverteilung dar, weil sich eine Viel-
zahl weiterer Umverteilungsmechanismen anschließen, die unter dem Begriff Finanz-
ausgleich zusammengefasst und problematisiert werden.9

Die Ertragshoheit fÅr ZÇlle ergibt sich nach wie vor aus Art. 106 Abs. 1 GG und zwar als
Verteilungsnorm zwischen Bund und L ndern.10 Der Bund selbst hat die ihm zustehen-

3
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6 Unter Vorbehalt der Gesetzgebungskompetenz der EU.

7 Die Kraftfahrzeugsteuer ist durch Grundgesetz nderung mit Wirkung vom 1. 7. 2009 nunmehr der Verwal-
tungshoheit des Bundes zugewiesen (Art. 108 Abs. 1 GG).

8 Gesetz Åber den Finanzausgleich zwischen Bund und L ndern (Finanzausgleichsgesetz) v. 20. 12. 2001, zu-
letzt ge ndert durch Art. 4 des Gesetzes v. 19. 12. 2018, BGBl I 2018, 2696; ab 2020 ergeben sich die folgen-
den Anteile: ca. 52,8% fÅr den Bund, 45,2% fÅr die L nder und 2% fÅr die Gemeinden.

9 Siehe hierzu Seer in Tipke/Lang, Steuerrecht, § 2 Rz. 64.

10 Die Zuweisung an den Bund bezeichnet Henneke in Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Hopfauf, Komm. zum GG,
Art. 106 Rz. 16, als Åberholt (m.w. N.).
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den Einnahmen aus ZÇllen auf die Europ ische Union Åbertragen11 und erh lt lediglich
einen bestimmten Prozentsatz der Einnahmen als Ausgleich fÅr den Verwaltungsauf-
wand.

MMEERRKKEE

Die Ertragskompetenz des Bundes erstreckt sich mit Ausnahme der Biersteuer auf alle
von der Zollverwaltung zu verwaltenden Steuern. Das sind:

" die Einfuhr- und Ausfuhrabgaben (ZÇlle), die an die EU weitergeleitet werden,

" die Verbrauchsteuern einschließlich der Einfuhrumsatzsteuer, aber ohne die Bier-
steuer und

" die Verkehrsteuern Kraftfahrzeugsteuer und Luftverkehrsteuer.

Die Verwaltungskompetenz ist demgegenÅber verh ltnism ßig Åbersichtlich (Art. 108
GG). Dem Bund ist die Verwaltung folgender Abgaben Åbertragen (Abs. 1):

" ZÇlle,

" Finanzmonopole,12

" die bundesgesetzlich geregelten Verbrauchsteuern einschließlich der Einfuhr-
umsatzsteuer,

" die Kraftfahrzeugsteuer und die Luftverkehrsteuer sowie

" Abgaben im Rahmen der Europ ischen Union.

Den L ndern obliegt die Verwaltung der Åbrigen Steuern (Abs. 2). Soweit sie dabei Steu-
ern verwalten, die dem Bund ganz oder teilweise zustehen, werden sie im Auftrage des
Bundes t tig (sog. Auftragsverwaltung; Art. 108 Abs. 3 GG). Dabei machen die L nder
von der in Art. 108 Abs. 4 Satz 2 GG enthaltenen Erm chtigung regelm ßig Gebrauch
und Åbertragen die Verwaltung der Abgaben, die den Gemeinden allein zufließen, auf
die Gemeinden selbst.

Die Organisation und die sachliche Zust ndigkeit der FinanzbehÇrden, welche die in
Art. 108 GG enthaltenen Aufgaben zu erfÅllen haben, werden im Gesetz Åber die Fi-
nanzverwaltung (FVG) geregelt.13 Der Bund folgt dabei einem dreistufigen Verwal-
tungsaufbau (Çrtliche BehÇrden, OberbehÇrde und Oberste BehÇrde). Die Landesfinanz-
verwaltungen verfÅgen, wenn auch teilweise unterschiedlich, ebenfalls Åber einen drei-
stufigen Verwaltungsaufbau (§ 2 FVG).

In der Bundesverwaltung obliegt die Verwaltung der Steuern der Zollverwaltung. Die
BundesfinanzbehÇrden sind auf der Çrtlichen Ebene die Hauptzoll mter einschließlich
ihrer Dienststellen (Zoll mter) und die Zollfahndungs mter. OberbehÇrde ist die Gene-
ralzolldirektion, welche ihren Hauptsitz in Bonn hat. Die Generalzolldirektion

4
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11 Aufgrund des Beschlusses des Rates der EG v. 24. 6. 1988.

12 Mit der Abschaffung des Branntweinmonopols existiert in der Bundesrepublik Deutschland zurzeit kein Fi-
nanzmonopol.

13 Gesetz Åber die Finanzverwaltung (Finanzverwaltungsgesetz) v. 4. 4. 2006, zuletzt ge ndert durch Art. 10
des Gesetzes v. 17. 12. 2018, BGBl 2018 I 2522.
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untergliedert sich in verschiedene Direktionen, welche fÅr unterschiedliche Aufgaben-
pakete zust ndig sind.14 FÅr die Auslegung der Abgabenordnung sind die Direktion III
(Allgemeines Steuerrecht, Vollstreckung und Steuerstrafrecht) mit Dienstsitz Potsdam
und die Direktion IV (AußenprÅfung) mit Dienstsitz Neustadt an der Weinstraße inner-
halb der Generalzolldirektion zust ndig. Oberste BehÇrde ist das Bundesministerium
der Finanzen (§ 1 FVG), dessen Sitz in Berlin ist. Innerhalb des Bundesministeriums der
Finanzen ist die Abteilung III fÅr die Fachaufgaben der Zollverwaltung zust ndig.

Neben der Generalzolldirektion ist das Bundeszentralamt fÅr Steuern die zweite, der in
§ 1 Nr. 2 FVG genannten OberbehÇrden, die nach Art. 87 Abs. 3 GG eingerichtet werden.
Die Aufgaben des Bundeszentralamts fÅr Steuern ergeben sich aus einem umfangrei-
chen Katalog in § 5 FVG.

Das Verfahrensrecht fÅr Steuern wird durch Bundesgesetz geregelt, und zwar durch die
Abgabenordnung,15 soweit die Steuern von der Bundesverwaltung, also der Zollverwal-
tung ausgefÅhrt werden (Art. 108 Abs. 5 Satz 1 GG) und soweit die Steuern von den
LandesfinanzbehÇrden ausgefÅhrt werden (Art. 108 Abs. 5 Satz 2 GG). Die Abgabenord-
nung gilt also nicht unmittelbar fÅr die Kommunalabgaben. DafÅr haben die L nder
Kommunalabgabengesetze erlassen, die aber großenteils auf die AO Bezug nehmen.

Die Finanzgerichtsbarkeit wird bundeseinheitlich durch Bundesgesetz geregelt
(Art. 108 Abs. 6 GG) und zwar durch die Finanzgerichtsordnung (FGO).16 Die (nur zwei-
stufige) Gerichtsverfassung sieht Finanzgerichte als Gerichte der L nder vor und als Re-
visionsinstanz den Bundesfinanzhof mit Sitz in MÅnchen.

AABBBB.. 11:: ZZuussaammmmeennffaassssuunngg:: bbeerrssiicchhtt zzuu ddeenn SStteeuueerrnn ddeerr ZZoollllvveerrwwaallttuunngg

Steuer Gesetzgebungs-
hoheit

Ertragshoheit Verwaltungsho-
heit

Steuereinnahmen
in Mrd. (201817)

Alkopopsteuer Bund Bund Bund 0,002

Biersteuer Bund L nder Bund 0,7

Alkoholsteuer Bund Bund Bund 2,1

Einfuhr- und Ausfuhr-
abgaben i. S. des Art. 5
Nr. 20 und 21 UZK

EU/Bund Bund/EU Bund 5,1

Einfuhrumsatzsteuer Bund Bund/L nder Bund 59,4

Energiesteuer Bund Bund Bund 40,9

Kaffeesteuer Bund Bund Bund 1,0

5
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14 Das Zollkriminalamt ist als Direktion VIII Teil der Generalzolldirektion.

15 I. d. F. der Bekanntmachung v. 1. 10. 2002, zuletzt ge ndert durch Art. 15 des Gesetzes v. 18. 12. 2018, BGBl
2018 I 2639.

16 I. d. F. der Bekanntmachung v. 28. 3. 2001, zuletzt ge ndert durch Art. 8 des Gesetzes v. 12. 7. 2018, BGBl
2018 I 1151.

17 Jahresstatistik Zoll 2018 (www.zoll.de).
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Kernbrennstoffsteuer18 Bund Bund Bund -

Kraftfahrzeugsteuer Bund Bund Bund 9,0

Luftverkehrsteuer Bund Bund Bund 1,2

Schaumwein- und Zwi-
schenerzeugnissteuer

Bund Bund Bund 0,42

Stromsteuer Bund Bund Bund 6,9

Tabaksteuer Bund Bund Bund 14,3

Die Aufgaben der Zollverwaltung sind damit aber keineswegs erschÇpfend beschrie-
ben. Art. 108 Abs. 1 GG umschreibt lediglich den verfassungsfesten Kernbestand der
Aufgaben der Zollverwaltung im GefÅge der Steuerverwaltungen von Bund, L ndern
und Gemeinden. Diese Aufgaben kÇnnen nur durch Verfassungs nderung auf andere
KÇrperschaften Åbertragen oder der Bundesfinanzverwaltung auferlegt werden.

Weitere Aufgaben – die durchaus nichts mit der Verwaltung von Steuern zu tun haben
mÅssen – kÇnnen der Zollverwaltung durch einfaches Bundesgesetz Åbertragen wer-
den. Davon hat der Bundesgesetzgeber in erheblichem Umfang Gebrauch gemacht. So
ist die Zollverwaltung z. B. zust ndig fÅr die:

" Bek mpfung von Schwarzarbeit und illegaler Besch ftigung19,

" berwachung der Einhaltung des Mindestlohnes20,

" Entgegennahme, Sammlung und Auswertung von Meldungen Åber verd chtige Fi-
nanztransaktionen, die im Zusammenhang mit Geldw sche oder Terrorismusfinan-
zierung stehen kÇnnten (sog. Zentralstelle fÅr Finanztransaktionsuntersuchun-
gen)21.

Am 18. Juli 2019 ist das Gesetz gegen illegale Besch ftigung und Sozialleistungsmiss-
brauch in Kraft getreten. Damit wird den BehÇrden der Zollverwaltung die Bek mpfung
der missbr uchlichen Inanspruchnahme von Kindergeld als neue Aufgabe Åbertragen.22

6
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18 Kernbrennstoffsteuergesetz (KernbrStG) v. 8. 12. 2010, zuletzt ge ndert durch Art. 240 der Verordnung v.
31. 8. 2015, BGBl 2015 I 1474. Die Kernbrennstoffsteuer wurde in den Jahren 2011 bis 2016 erhoben. Das
BVerfG stellte jedoch rÅckwirkend die Nichtigkeit des KernbrStG fest, siehe hierzu BVerfG v. 13. 4. 2017 2
BvL 6/13, BGBl 2017 I 1877. Zur Vereinbarkeit mit Unionsrecht: EuGH v. 4. 6. 2015C-5/14, ZfZ 2015,
189-198.

19 Gesetz zur Bek mpfung der Schwarzarbeit und illegalen Besch ftigung v. 23. 7. 2004, zuletzt ge ndert
durch Art. 2 des Gesetzes v. 18. 7. 2017, BGBl 2017 I 2739.

20 Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (MiLoG) v. 11. 8. 2014, zuletzt ge ndert durch Art. 2
des Gesetzes v. 18. 7. 2017, BGBl 2017 I 2739.

21 Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldw scherichtlinie, zur AusfÅhrung der EU-Geldtransferverord-
nung und zur Neuorganisation der Zentralstelle fÅr Finanztransaktionsuntersuchungen (GwGEG) v.
23. 6. 2017, BGBl 2017 I 1822.

22 Gesetz gegen illegale Besch ftigung und Sozialleistungsmissbrauch v. 17. 7. 2019, BGBl 2019 I 1066.
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II. Die Abgabenordnung

1. Die Stellung im Steuerrecht

Das Steuerrecht ist Teil des Çffentlichen Rechts und dort Teil des Verwaltungsrechts
und nimmt dabei in mehrfacher Hinsicht eine Sonderstellung ein. Zum einen gehÇrt es
zu den Rechtsbereichen des Verwaltungsrechts23 mit ausgesprochen langer Rechtstra-
dition: Steuern – insbesondere ZÇlle24 – sind schon seit Tausenden von Jahren bekannt.
Zum anderen ist Steuerrecht gekennzeichnet durch einen starken Zahlenbezug und
schließlich ist die Zahl der Betroffenen auf steuerrechtlichem Gebiet besonders groß.
Jeder BÅrger dieses Staates wird mehr oder weniger regelm ßig mit den FinanzbehÇr-
den zu tun bekommen. Dies alles fÅhrt zu einer Sonderstellung des Steuerrechts im
Verwaltungsrecht.

Zugleich ist die Steuerverwaltung Eingriffsverwaltung. Sie regelt die Einzelf lle mit Ver-
waltungsakten; werden Steuern festgesetzt, heißen sie Steuerbescheide (§§ 155 ff. AO).
Die Steuerbeteiligten sind sogar verpflichtet, an der eigenen Besteuerung nahezu unbe-
schr nkt mitzuwirken. Die FinanzbehÇrden sind zugleich ihre eigenen Vollstreckungs-
behÇrden (§§ 249 ff. AO).

Zur Strukturierung dieses Sonderrechtsbereichs bietet es sich an, zwischen allgemei-
nem und besonderem Steuerrecht zu unterscheiden. Die fÅr die einzelnen Steuerarten
erlassenen Steuergesetze bilden das besondere Steuerrecht; das allgemeine Steuer-
recht findet sich vor allem in der Abgabenordnung, aber auch im FVG, im ZollVG und
der FGO. In diesen Gesetzen werden die fÅr alle Steuern von Bund und L ndern gemein-
samen Themen „vor die Klammer gezogen“.

Die AO ist das bei Weitem wichtigste Gesetz des allgemeinen Steuerrechts, es wird als
Mantelgesetz des Steuerrechts bezeichnet, weil hier das Verfahrensrecht fÅr die Steu-
ern enthalten ist und darÅber hinaus Themen, die fÅr alle oder viele Steuern von Be-
deutung sind, abschließend geregelt werden. Als Beispiel mag die Haftung dienen. In
den §§ 69 bis 75 AO sind die MÇglichkeiten, jemanden fÅr Steuerschulden eines Dritten
in Anspruch zu nehmen, normiert; diese gelten fÅr alle Steuern. In § 191 AO wird das
Verfahren fÅr den Erlass von Haftungsbescheiden mit Geltung fÅr alle Steuerarten fest-
gelegt. Daneben gibt es aber durchaus auch Haftungsf lle in einigen Einzelsteuergeset-
zen,25 die dann aber keine allgemeine Bedeutung beanspruchen kÇnnen. Die AO als
Steuergrundgesetz zu bezeichnen, weckt Assoziationen zum Grundgesetz, die nicht
stichhaltig sind,26 und ÅberhÇht die AO unnÇtig.

2. Die Entwicklung der AO

Der Vorl ufer der Abgabenordnung, n mlich die Reichsabgabenordnung (RAO) ist erst
weit nach den ersten Einzelsteuergesetzen entstanden, n mlich kurz nach dem Ersten

7
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23 Seer in Tipke/Lang, Steuerrecht, § 1 Rz. 27 ff.

24 Wolffgang in Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europ ischen Union, A 1000.

25 § 15 Abs. 6 Satz 2 TabStG.

26 Seer in Tipke/Lang, Steuerrecht, § 1 Rz. 54.
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Weltkrieg. Sie ist das Werk von Enno Becker, dem – als nebenamtlicher Richter eines
Oberverwaltungsgerichtes mit Steuersachen vertraut – in wenigen Monaten ein großer
Wurf der Steuergesetzgebung gelang. Im Dritten Reich, aber auch in der Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg wurden Anpassungen und Korrekturen der RAO in Spezialgesetzen
vorgenommen, so dass die RAO ihren Charakter als Mantelgesetz mehr und mehr ein-
bÅßte.

Dieser Rechtszersplitterung sollte eine Neukodifikation der AO entgegenwirken, die
schon im Jahre 1963 vom Bundestag in Auftrag gegeben wurde. Aber erst nach jahre-
langen Vorarbeiten gelang es 1976, eine neu gefasste AO (AO 1977) zu verabschieden,
die am 1. 1. 1977 in Kraft trat.27 Sie ist zwar vollst ndig neu nummeriert, aber in den
GrundzÅgen immer noch der RAO verpflichtet.

Gleichwohl hat sich auch die AO nicht der allgemeinen Tendenz des Steuerrechts, st n-
dig und immer h ufiger ge ndert zu werden, entziehen kÇnnen. W hrend in frÅheren
Jahren die AO durch sog. Jahressteuergesetze ge ndert wurde, in denen der gesamte
nderungsbedarf eines Jahres untergebracht wurde, ist die AO in den letzten Jahren

stets mehrfach ge ndert worden, im Jahr 2017 durch nicht weniger als acht Gesetze.28

Diese Tendenzen versch rfen weiter die Komplexit t des Steuerrechts; zuletzt durch
umfangreiche Regelungen zum steuerlichen Datenschutz und zur elektronischen Kom-
munikation.

3. Der Anwendungsbereich der AO

Wie schon erw hnt, ist die AO das zentrale Gesetz fÅr das Steuerverwaltungsrecht, als
solches ist sie Teil des Verwaltungsrechts. FÅr die Verwaltungst tigkeit von Bundes-
behÇrden ist eigentlich das Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes29 einschl gig; es
wird aber von der AO verdr ngt, wie in § 2 Abs. 2 Nr. 1 VwVfG festgehalten ist. FÅr wel-
che Steuern und fÅr welche Steuerverwaltungen von Bund, L ndern und Gemeinden
die AO gilt, ergibt sich aus § 1 AO.

Die AO gilt nach § 1 Abs. 1 AO fÅr

" Steuern,

" die durch Bundesrecht oder Recht der EU geregelt werden und

" durch Bundesfinanz- oder LandesfinanzbehÇrden verwaltet werden und

" soweit die anzuwendende Regelung der AO nicht durch EU-Recht Åberlagert wird.

Sie gilt auch fÅr steuerliche Nebenleistungen, soweit im Einzelfall keine berlagerung
durch EU-Recht eintritt (§ 1 Abs. 3 AO).

Sowohl in § 1 Abs. 1 wie in Abs. 3 AO wird ein Vorbehalt gemacht: Die Vorschriften der
AO sind nur vorbehaltlich des Rechts der Europ ischen Union anwendbar. Damit tr gt

8
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27 In Kommentaren und Entscheidungen der Finanzgerichte werden durchaus noch Gerichtsentscheidungen
zu Vorschriften der RAO zitiert.

28 BGBl 2017 I, 420, 872, 1682, 1822, 2094, 2143, 2541, 2745.

29 VwVfG i. d. F. der Bekanntmachung v. 23. 1. 2003, zuletzt ge ndert durch Art. 7 des Gesetzes v. 18. 12. 2018,
BGBl 2018 I, 2639.
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der Gesetzgeber dem hÇheren Rang des Unionsrechts Rechnung (vgl. Art. 23 Abs. 2
GG).30 Insofern unterscheidet sich die Anwendung der AO im Bereich der Zollverwal-
tung erheblich von der im Bereich der Landesfinanzverwaltung, in der eine berlage-
rung derzeit nicht vorkommt.

Dieser Vorbehalt wirkt sich aber keineswegs in jedem Steuersachverhalt aus, wie sich
aus der nachfolgenden bersicht ergibt. Vielmehr sind fÅr die Steuern, die von der Zoll-
verwaltung verwaltet werden, hinsichtlich der berlagerung drei Gruppen zu unter-
scheiden:

Gruppe 1:
Steuern, auf die ausschließlich die AO anzuwen-
den ist (keine berlagerung)

Die Verkehrsteuern: Kraftfahrzeugsteuer und
Luftverkehrsteuer

Gruppe 2:
Steuern, auf die ausschließlich die AO anzuwen-
den ist, wenn sie Inlandssachverhalte betreffen

Verbrauchsteuern, aber nur, wenn es um eine
Steuerentstehung durch berfÅhrung in den
steuerrechtlich freien Verkehr (im Inland) oder
durch BefÇrderung aus dem steuerrechtlich frei-
en Verkehr anderer Mitgliedstaaten (in das In-
land) geht

Gruppe 3:
Steuern, auf die die Vorschriften der AO immer
unter dem Vorbehalt der berlagerung anzu-
wenden sind

Die Einfuhr- und Ausfuhrabgaben nach UZK, die
Verbrauchsteuern bei Einfuhr aus Drittl ndern
und die Einfuhrumsatzsteuer = Einfuhr- und
Ausfuhrabgaben i. S. des § 1 Abs. 1 ZollVG

Der Vorbehalt des EU-Rechts kommt also nur in der letzten Gruppe der Steuerf lle zum
Tragen. Diese sind in § 1 Abs. 1 Satz 3 ZollVG aufgez hlt und begrifflich zusammenge-
fasst unter Einfuhr- und Ausfuhrabgaben i. S. des ZollVG. Dazu das folgende Beispiel.

AAUUFFGGAABBEE PBier aus Australien:

Es wird Bier aus Australien in die Bundesrepublik eingefÅhrt. Welche Steuerarten sind betrof-
fen und sind die Vorschriften der AO auf diesen Steuerfall (uneingeschr nkt) anzuwenden?

LL SSUUNNGG PDie Einfuhr von Bier betrifft drei Steuerarten: die spezielle Verbrauchsteuer, n mlich
die Biersteuer, die Einfuhrumsatzsteuer und die Einfuhrabgaben nach dem UZK.31 Die Einfuhr
lÇst damit die Entstehung von zwei bundesgesetzlich geregelten und einer unionsrechtlich ge-
regelten Abgabe aus.
Auf alle drei Abgaben ist die AO grunds tzlich anzuwenden, da sie auf Bundes- oder Unions-
recht beruhen und von den BundesfinanzbehÇrden verwaltet werden (§ 1 Abs. 1 AO). Hinsicht-
lich der Einfuhrabgaben nach UZK ist aber zu beachten, dass einige Bereiche der AO wegen der
Regelungen im UZK nicht oder nur teilweise zur Anwendung kommen ( berlagerung).
FÅr die Biersteuer ordnet § 18 Abs. 3 BierStG an, dass fÅr bestimmte Themen die Zollvorschrif-
ten sinngem ß anzuwenden sind; das sind vor allem die Korrektur der entsprechenden Steuer-
bescheide und das Steuerverfahren. Dieser Verweis auf die Zollvorschriften ist aber auch wie-
der ein Verweis auf die AO, weil – wie schon festgestellt – die AO auch auf die Einfuhrabgaben
anzuwenden ist (unter dem Vorbehalt der berlagerung), die AO insofern also auch zu den
Zollvorschriften gehÇrt.
FÅr die Einfuhrumsatzsteuer ordnet § 21 Abs. 2 UStG die sinngem ße Geltung der Vorschriften

9
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30 Siehe dazu Wolffgang/Zimmermann, ffentliches Recht und Europarecht, S. 183.

31 Zollkodex der Union (UZK) VO (EU) Nr. 952/2013, ABl EU 2013 Nr. L 269 1, zuletzt ge ndert durch VO v.
14. 12. 2016, ABl EU 2016 Nr. L 354 32-34.
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fÅr ZÇlle an. Damit ist ebenfalls wieder die AO anwendbar, aber auch wieder unter dem Vor-
behalt der berlagerung. Auf diese Weise hat der deutsche Gesetzgeber sichergestellt, dass in
einem Einfuhrsachverhalt auf die deutschen wie die unionsrechtlich geregelten Abgaben das
identische Verfahrensrecht angewandt wird.

Hier ist dann im Einzelfall zu prÅfen, ob die Norm der AO von einer Norm des Unions-
rechts Åberlagert wird. Zu den Einzelheiten der berlagerung (siehe unten Rz. 20 ff.).

Alle Steuern, die von der Zollverwaltung verwaltet werden, fallen in den sachlichen Gel-
tungsbereich der AO. In der folgenden bersicht ist jeweils vermerkt, auf welcher
Rechtsgrundlage dies beruht und ob der Vorrang des Unionsrechts zu beachten ist.

AABBBB.. 22:: bbeerrssiicchhtt zzuumm AAnnwweenndduunnggssbbeerreeiicchh ddeerr AAOO

Verbrauchsteuer wegen berfÅhrung in den
steuerrechtlich freien Verkehr

anwendbar wegen § 1 Abs. 1 AO

Verbrauchsteuer wegen BefÇrderung aus dem
steuerrechtlich freien Verkehr anderer Mitglied-
staaten

anwendbar wegen § 1 Abs. 1 AO

Verbrauchsteuer wegen der Einfuhr aus Dritt-
l ndern oder Drittgebieten

anwendbar wegen § 1 Abs. 1 AO, soweit nicht
vom Unionszollrecht Åberlagert; die Anwen-
dung des Zollrechts ergibt sich aus der Verwei-
sungsnorm des Verbrauchsteuergesetz

Einfuhrabgaben, Ausfuhrabgaben i. S. des Art. 5
Nr. 20, 21 UZK

anwendbar wegen § 1 Abs. 1 AO, soweit nicht
vom Unionszollrecht Åberlagert

Einfuhrumsatzsteuer anwendbar wegen § 1 Abs. 1 AO, soweit nicht
vom Unionszollrecht Åberlagert; die Anwen-
dung des Zollrechts ergibt sich aus § 21 UStG

Kraftfahrzeugsteuer anwendbar wegen § 1 Abs. 1 AO

Luftverkehrsteuer anwendbar wegen § 1 Abs. 1 AO

Steuerliche Nebenleistungen nach der AO anwendbar wegen § 1 Abs. 3 AO

Steuerliche Nebenleistungen nach dem UZK anwendbar wegen § 1 Abs. 3 AO, soweit nicht
vom Unionszollrecht Åberlagert

Zuschlag nach § 32 Abs. 3 ZollVG vgl. AO-DV (Zoll) Nr. 1 zu § 1 AO

Anwendung der AO auf andere Rechtsgebiete: Die AO kommt im brigen dann zur An-
wendung, wenn in anderen Gesetzen auf die AO verwiesen wird. Dann kommt es nicht
mehr darauf an, ob die geregelte Abgabe auch eine Steuer i. S. des § 3 AO ist. Im Bereich
der Zollverwaltung gilt dies im Bereich des Marktordnungsrechts.32 Nach § 22 Schwarz-
ArbG ist die AO auch auf das Verwaltungsverfahren im Bereich der Bek mpfung von
Schwarzarbeit und illegaler Besch ftigung anzuwenden.

10
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32 Auf Abgaben zu Marktordnungszwecken sind die Vorschriften der AO entsprechend anzuwenden (§ 12
Abs. 1 MOG).
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4. Verh ltnis zum EU-Recht

Wie in der bersicht (Rz. 16) dargestellt, sind nur die in Gruppe 3 genannten Steuern,
also die Einfuhr- und Ausfuhrabgaben i. S. des ZollVG von dem Vorbehalt des Unions-
rechts betroffen. Nur auf solche Steuersachverhalte finden nicht alle AO-Normen un-
eingeschr nkt Anwendung. Vielmehr ist – wie § 1 Abs. 1 Satz 2 AO best tigt – der Vor-
rang des Unionsrechts gegenÅber der AO zu beachten. Das hat folgenden einfachen
Grund: W hrend die nationalen Verbrauchsteuergesetze fortlaufend an die Rechtsent-
wicklung in der Europ ischen Union angepasst werden, also den Rechtsstand des Uni-
onsrechts im innerstaatlichen Recht wiedergeben, ist die AO nur sehr begrenzt an das
Unionsrecht angepasst worden.

Die erste bedeutende unionsrechtliche Einflussnahme auf das nationale Steuerverfah-
rensrecht stellten zwei Verordnungen der EU dar, die das Korrekturverfahren fÅr Zoll-
bescheide regelten.33 Der deutsche Gesetzgeber hat darauf gar nicht reagiert34 und
auch nicht reagieren mÅssen, da diese Rechtsvorschriften den Vorrang des Unions-
rechts beanspruchen konnten.

Dieses Verfahren behielt der Gesetzgeber auch bei Inkrafttreten des ZK im Jahr 1994
bei, der in weiteren Bereichen des Steuerverfahrens die AO verdr ngt. Erst danach wur-
de in einigen Teilbereichen der AO der Wortlaut der AO-Norm an die berlagerungs-
situation angepasst; so z. B. bei § 172 AO. Hier gab der Wortlaut eindeutig wieder, dass
diese Vorschrift nicht auf Einfuhr- und Ausfuhrabgaben i. S. des Art. 4 Nr. 10 und 11 ZK
anzuwenden ist, da sie sowohl in § 172 Abs. 1 Nr. 1 als auch in Abs. 1 Nr. 2 AO aus-
geschlossen sind.35 Im brigen Åberl sst es der Gesetzgeber dem Rechtsanwender, in
jedem einzelnen Steuerfall bei jeder anzuwendenden Norm der AO zu prÅfen, ob diese
(und wenn ja, in welchen Details) Anwendung findet. Dies fÅhrt bei Verwaltung und
Steuerpflichtigen teilweise zu einer gewissen UnÅbersichtlichkeit, zum Teil auch zu ei-
ner Rechtsunsicherheit. Ob dies jedoch den Geboten der Rechtssicherheit und Rechts-
klarheit zuwiderl uft,36 erscheint zumindest fraglich.

Auch der Ruf nach einer eigenst ndigen Zoll-AO37 mutet u. E. Åbertrieben an.

Dabei darf nicht Åbersehen werden, dass große Bereiche der AO g nzlich oder nahezu
unbeeinflusst vom Unionsrecht geblieben sind: so der 4. Abschnitt des 2. Teils mit dem
Thema Haftung fÅr Steuerschulden, der 6. Teil (Vollstreckung), der 7. Teil (Rechtsbehelfs-
verfahren, hier sind nur geringe berlagerungen zu verzeichnen), und der 8. Teil der AO
(Straf- und Bußgeldvorschriften und Straf- und Bußgeldverfahren).
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33 Die sog. Erstattungs-, ErlassVO (VO (EWG) Nr. 1430/79) und die NacherhebungsVO (VO (EWG)
Nr. 1697/79), in Kraft getreten am 1. 1. 1980, anschließend Art. 251 Abs. 1 Nr. 4 und 5 ZK, nunmehr
Art. 101 f., 116 f. UZK.

34 Etwa durch eine entsprechende Anpassung der §§ 129, 172 ff. AO.

35 Der Wortlaut von § 172 AO wurde an das Inkrafttreten des UZK angepasst; nunmehr: „nicht auf Einfuhr-
oder Ausfuhrabgaben i. S. des Art. 5 Nr. 20 und 21 des Zollkodex der Union.

36 So Wolffgang in Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europ ischen Union, A 2012.

37 Ebenda.
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Schließlich sieht der UZK, z. B. im Bereich der Vollstreckung von Einfuhrabgabenforde-
rungen,38 selbst einige zentrale Verweisungen auf das nationale Verfahrensrecht vor.
Letztlich sind auch Regelungen des UZK zu verzeichnen, die lediglich eine geringe Rege-
lungstiefe besitzen, so dass erg nzend Recht der AO zur Anwendung kommt.39

Alle Anwendungsmodalit ten der AO sind fÅr die Zollverwaltung in der AO-DV (Zoll)
zusammengefasst dargestellt. Diese Dienstvorschrift stellt eine paragraphenweise
Kommentierung der AO dar. Im jeweils ersten Abschnitt dieser Kommentierung wird
auf die Frage der Anwendbarkeit fÅr Einfuhr- und Ausfuhrabgaben i. S. des ZollVG
(Steuern der Gruppe 3, Rz. 16) eingegangen. Findet sich im ersten Abschnitt dazu keine
ußerung, ist diese Vorschrift der AO nach Verwaltungsansicht uneingeschr nkt auch

auf diese Steuern anwendbar. An wichtigen Stellen wird ausdrÅcklich die Anwendbar-
keit der AO-Norm festgestellt.

FFRRAAGGEENN

Frage: Ist § 15 AO auf Einfuhr-, Ausfuhrabgaben anwendbar?
Antwort: uneingeschr nkt anwendbar, da in der AO-DV Zoll dazu nichts gesagt wird.

Frage: Ist § 30 AO (Steuergeheimnis) auf Einfuhr-, Ausfuhrabgaben anwendbar?
Antwort: In Nr. 1 zu § 30 AO-DV Zoll wird ausgefÅhrt, dass diese Vorschrift teilweise
durch Art. 12 UZK Åberlagert ist. Auf Einzelheiten wird nicht eingegangen, weil dann
angeordnet ist, dass der Åber Art. 12 UZK hinausreichende Regelungsinhalt des § 30 AO
weiterhin anwendbar bleibt (zum Schutz des inl ndischen Steuerpflichtigen).

Frage: Ist § 69 AO auf Einfuhr-, Ausfuhrabgaben anwendbar?
Antwort: In Nr. 1 Vor §§ 69 bis 75 AO-DV Zoll wird klargestellt, dass diese und die nach-
folgenden Haftungsnormen anwendbar sind.

Frage: Ist § 108 AO auf Einfuhr-, Ausfuhrabgaben anwendbar?
Antwort: Diese Vorschrift Åber Fristenberechnungen ist Åberlagert durch die Fristen-
VO,40 aber nur dann, wenn die zu berechnende Frist in einer Norm des Unionsrechts
(z. B. Art. 103 Abs. 1 UZK) enthalten ist.

Frage: Ist § 155 Abs. 1 Satz 1 AO auf Einfuhrabgabenbescheide anzuwenden?
Antwort: Ja, da Art. 101 UZK nicht hinreichend bestimmt ist (Einzelheiten in AO-DV Zoll
Nr. 1 zu § 155).

Frage: Ist § 240 AO auf Einfuhr- und Ausfuhrabgaben anwendbar?
Antwort: Nein, da die Regelungen zum Verzugszins in Art. 114 UZK vollumfassend sind
(Einzelheiten in AO-DV Zoll Nr. 1 zu § 240).
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38 Siehe Art. 113 UZK.

39 Z. B. im Bereich des Rechtsbehelfsverfahrens (z. B. Frist, EinspruchsbehÇrde), siehe Art. 44 UZK; so wohl
auch Alexander in Witte, Zollkodex der Union, Art. 44 UZK, Rz. 68; a. A. Witte/Henke/Kammerzell, Der Uni-
onszollkodex, S. 72.

40 VO (EWG, EURATOM) Nr. 1182/71 des Rates zur Festlegung der Regeln fÅr die Fristen und Termine v.
3. 6. 1971.
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III. Verfassungsprinzipien im Steuerrecht

Steuergerechtigkeit setzt voraus, dass der Staat die Besteuerung seiner BÅrger und Un-
ternehmen gesetzlich legitimiert vornimmt und die Anwendung dieser Gesetze gegen-
Åber jedermann gleich erfolgt. Auch die Steuergesetze selbst mÅssen dem Gleichheits-
satz genÅgen. Dies gilt umso mehr, als sich die meisten Steuerpflichtigen zur Finanz-
verwaltung in einer Form von Dauerschuldverh ltnis befinden. Nach der Steuerrechts-
lehre bestimmt sich daher der Begriff der Steuergerechtigkeit durch den allgemeinen
Gleichheitsgrundsatz in Art. 3 Abs. 1 GG und durch das Rechtsstaatsprinzip, konkret
den Grundsatz der Gesetzm ßigkeit des Verwaltungshandelns, in Art. 20 Abs. 3 GG.41

Diese beiden Grunds tze bilden zugleich die wesentlichen Anforderungen des GG an
den Steuervollzug durch die FinanzbehÇrden.

1. Gesetzm ßigkeit der Besteuerung

Das Bundesverfassungsgericht leitet den Grundsatz der Gesetzm ßigkeit der Besteue-
rung unmittelbar aus dem Rechtsstaatsprinzip in Art. 20 Abs. 3 GG ab.42 Das Rechts-
staatsprinzip setzt sich u. a. zusammen aus Vorbehalt und Vorrang des Gesetzes.

a) Vorbehalt des Gesetzes

Die Finanzverwaltung ist eine Eingriffsverwaltung. Der Vorbehaltsgrundsatz verlangt,
dass staatliches Handeln in bestimmten grundlegenden Bereichen durch fÇrmliches
Gesetz legitimiert wird. Steuerlasten kÇnnen daher nur durch Gesetz auferlegt werden:
Keine Steuer ohne Gesetz – „nullum tributum sine lege“. Die Festsetzung und Erhebung
von Steuern durch die FinanzbehÇrden ist also nur zul ssig, wenn ein gesetzlicher Tat-
bestand erfÅllt ist, an den das Gesetz als Rechtsfolge eine Steuer knÅpft. Das legitimie-
rende Gesetz muss zudem ausreichend klar und bestimmt sein.

Das Ausmaß der erforderlichen Bestimmtheit einer gesetzlichen Erm chtigung l sst
sich dabei nicht allgemein festlegen, sondern h ngt von der Eigenart des geregelten
Sachbereichs ab, insbesondere von dem Ausmaß, in dem Grundrechte betroffen sind,
und von der Art und der Intensit t des Verhaltens, zu dem die Verwaltung erm chtigt
wird.43

Das Erfordernis der Bestimmtheit gesetzlicher Erm chtigung verwehrt es dem Gesetz-
geber aber nicht, in der Erm chtigungsnorm Generalklauseln und unbestimmte Rechts-
begriffe zu verwenden. Gerade im Steuerrecht kommt der Gesetzgeber ohne sie nicht
aus, wenn er die FinanzbehÇrden in die Lage versetzen will, den besonderen Umst n-
den des Einzelfalls gerecht zu werden und dadurch auch den Grundrechten der Steuer-
pflichtigen Rechnung zu tragen.
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41 Hey in Tipke/Lang, Steuerrecht, § 3 Rz. 90 ff., 96, 110.

42 BVerfG v. 14. 7. 1998 1 BvR 1640/97, BVerfGE 98, 218.

43 BVerfG v. 13. 6. 2007 1 BvR 1550/03, BVerfGE 118, 168.
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b) Vorrang des Gesetzes

Anderseits folgt aus Art. 20 Abs. 3 GG auch, dass Verwaltungsakte und Realakte der Fi-
nanzbehÇrden nicht gegen das Gesetz verstoßen dÅrfen (Vorrang des Gesetzes). Bin-
dung an Gesetz und Recht i. S. des Art. 20 Abs. 3 GG bedeutet Bindung an Verfassungs-
recht, fÇrmliche Gesetze, Rechtsverordnungen, autonome Satzungen, Gewohnheits-
recht und mit zunehmender Bedeutung auch Bindung an unmittelbar anwendbares
EU-Recht.44 Verstoßen die FinanzbehÇrden dagegen, ist ihr Handeln rechtswidrig, teil-
weise sogar nichtig.

Vorrang des Gesetzes bedeutet weiterhin, dass die Verwaltung das geltende Recht
auch anzuwenden hat.45 Die Gesetzm ßigkeit des Steuervollzugs w re nicht vollst n-
dig, wenn die FinanzbehÇrden die Steuergesetze nicht konsequent durchsetzen wÅr-
den.

2. Gleichm ßigkeit der Besteuerung

Die Steuergerechtigkeit wird nach der Rechtsprechung des BVerfG weiterhin auf den
allgemeinen Gleichheitssatz in Art. 3 Abs. 1 GG gestÅtzt.46 Die Steuer ist eine Gemein-
last. Der Staat greift dabei ohne individuelle Gegenleistung auf das VermÇgen des Ein-
zelnen zu und verpflichtet ihn, fÅr die Allgemeinheit etwas abzugeben. Dieser Eingriff
in die VermÇgens- und Rechtssph re des Steuerpflichtigen gewinnt seine Rechtfer-
tigung daher auch und gerade aus der Gleichheit der Lastenzuteilung.47 Daraus folgt,
dass sowohl die Steuergesetzgebung als auch die Steuerverwaltung dem Gedanken ei-
ner mÇglichst gleichm ßigen Belastung der Steuerpflichtigen besonders sorgf ltig
Rechnung zu tragen haben.

Gleichheitssatz und Steuergesetzgebung: Unter Beachtung des Gleichheitssatzes und
des WillkÅrverbotes des Art. 3 GG hat der Gesetzgeber bei der Auswahl des Steuer-
gegenstandes und bei der Bestimmung des Steuersatzes einen weitreichenden Ent-
scheidungsspielraum. Bei der AusÅbung des Steuerfindungsrechts kann sich der Ge-
setzgeber von finanzpolitischen, volkswirtschaftlichen, sozialpolitischen und steuer-
technischen Erw gungen leiten lassen.48 So darf der Gesetzgeber seine Steuergesetz-
gebungskompetenz beispielsweise auch ausÅben, um Lenkungswirkungen zu erzie-
len.49

Gleichheitssatz und Steuervollzug: Die aus Art. 3 GG folgende Rechtsanwendungs-
gleichheit richtet sich an die BehÇrden der Steuerverwaltung.Wenden die FinanzbehÇr-
den das bestehende grundgesetzkonforme Recht richtig an, wird jeder Steuerpflichtige
gleich besteuert. Den FinanzbehÇrden ist es verwehrt, bestehendes Recht zu Gunsten
oder zu Lasten einzelner Personen nicht anzuwenden.
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44 BVerfG v. 14. 10. 2004 2 BvR 1481/04, BVerfGE 111, 307.

45 BVerfG v. 12. 2. 1969 1 BvR 687/62, BVerfGE 25, 216.

46 BVerfG v. 20. 12. 1966 1 BvR 320/57, BVerfGE 21, 12.

47 BVerfG v. 27. 6. 1991 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239.

48 BVerfG v. 30. 10. 1961 1 BvR 833/59, BVerfGE 13, 181.

49 Beispielhaft zur kosteuer BVerfG v. 20. 4. 2004 1 BvR 905/00, BVerfGE 110, 274.
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Gleichm ßige Besteuerung und FÇderalismus: Da in der Bundesrepublik die GebietskÇr-
perschaften eigenst ndige Gesetzgebungskompetenzen haben, kann die Gleichm ßig-
keit der Besteuerung nur bis zu den Grenzen der jeweils fÅr die Gesetzgebung zust n-
digen GebietskÇrperschaft reichen. Bedeutung gewinnt diese Struktur bei den Landes-
steuern. Es ist also grunds tzlich verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, wenn ein
Landessteuergesetz nach seiner Art und der damit verbundenen steuerlichen Belastung
von verwandten Regelungen anderer L nder abweicht.50

Ungleichbehandlungen beim Steuervollzug durch die LandesfinanzbehÇrden im Rah-
men der Bundesauftragsverwaltung sind grundgesetzlich nicht zul ssig. Insoweit gilt
Lastengleichheit fÅr die Steuern, bei denen dem Bund die ausschließliche oder konkur-
rierende Gesetzgebungskompetenz zusteht, fÅr das gesamte Bundesgebiet.

3. Einfachgesetzliche Konkretisierung durch § 85 AO

Die FinanzbehÇrden sind also bereits nach dem Grundgesetz zu einem gesetzm ßigen
und gleichm ßigen Steuervollzug verpflichtet. Einfachgesetzlich verdeutlicht dies § 85
AO. Der Gesetzgeber wollte damit die besondere Bedeutung dieser Aufgabe der Finanz-
behÇrden herausstellen.51 Nach § 85 Satz 1 AO haben die FinanzbehÇrden die Steuern
nach Maßgabe der Gesetze gleichm ßig festzusetzen und zu erheben. Insbesondere
haben sie gem ß §85 Satz 2 AO sicherzustellen, dass Steuern nicht verkÅrzt oder zu
Unrecht erhoben, Steuererstattungen und SteuervergÅtungen nicht zu Unrecht ge-
w hrt oder versagt werden.

Gesetze i. d. S. sind gem ß §4AO Rechtsnormen, also nicht nur fÇrmliche Gesetze, son-
dern auch Rechtsverordnungen, autonome Satzungen, VÇlkerrecht, Europarecht und
Gewohnheitsrecht.

Der Wortlaut von § 85 Satz 1 AO („Die FinanzbehÇrden haben [. . .]“) stellt klar, dass fÅr
die FinanzbehÇrden das Legalit tsprinzip und nicht das Opportunit tsprinzip gilt. Die
FinanzbehÇrden sind verpflichtet, die nach dem Gesetz entstandenen SteueransprÅche
geltend zu machen. Die Steuergesetze sind damit nicht nur Schranke, sondern auch An-
trieb des Verwaltungshandelns der FinanzbehÇrden.52 § 85 AO konkretisiert damit den
aus Art. 20 Abs. 3 GG abgeleiteten Grundsatz vom Vorrang des Gesetzes. Er verpflichtet
die FinanzbehÇrden noch einmal konkret, die nach dem Gesetz entstandenen Steuer-
ansprÅche geltend zu machen und die fÅr die Entstehung und den Umfang des Steuer-
anspruchs maßgebenden Besteuerungsgrundlagen festzustellen, sobald die gesetzli-
chen Voraussetzungen dafÅr vorliegen.

Die FinanzbehÇrden haben jedoch nicht nur bekannten Steuerf llen nachzugehen. Aus
§ 85 Satz 1 und 2 AO folgt weiterhin, dass sie unbekannte Steuerf lle von Amts wegen
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50 Zur Zweitwohnungsteuer BVerwG v. 26. 7. 1979 VII C 53.77, D V 1980, 44. Gleiches gilt fÅr die Hebes tze
der Gemeinden bei der Gewerbesteuer, BVerfG v. 21. 12. 1966 1 BvR 33/64, BVerfGE 21, 54.

51 BT-Drucksache VI/1982, 132.

52 Seer in Tipke/Kruse, § 85 AO Rz. 8.
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aufzudecken haben, da nur so die geforderte Rechtsanwendungsgleichheit sicher-
gestellt werden kann.53

4. Steuervollzug und vertragliche Vereinbarungen, tats chliche
Verst ndigung

Ausgehend von dem v. g. Auftrag haben die FinanzbehÇrden deshalb nach § 88 AO alle
notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die entscheidungserheblichen Tatsachen
aufzukl ren (Untersuchungsgrundsatz). Sie bestimmen dabei ausgehend von § 85 AO
Art und Umfang der Ermittlungen nach den Umst nden des Einzelfalls und nach
pflichtgem ßem Ermessen. Das BMF hat sowohl fÅr die HZ als auch fÅr die Finanzbe-
hÇrden der L nder Verwaltungsvorschriften erlassen, die den FinanzbehÇrden eine
Sachaufkl rung von unterschiedlicher Intensit t vorschreiben.54 Der Aufkl rungserfolg
soll danach nicht außer Verh ltnis zu Zeit- und Arbeitsaufwand stehen. Das BVerfG hat
best tigt, dass trotz des in § 85 AO festgelegten Legalit tsprinzips in die Entscheidun-
gen der FinanzbehÇrden berlegungen einbezogen werden kÇnnen, die im Ergebnis
Zweckm ßigkeitserw gungen gleichzustellen sind.55 Solche Erw gungen sind im Hin-
blick auf begrenzte Verwaltungsressourcen und die Sicherstellung des Gesamtvollzugs
notwendig. Sie dÅrfen aber nicht zu VerstÇßen gegen die Rechtsanwendungsgleichheit
fÅhren.

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens56 hat der Gesetzgeber
versucht, dem Spannungsverh ltnis zwischen Zweckm ßigkeit und Verwaltungsvoll-
zug auf der einen Seite und Rechtsanwendungsgleichheit auf der anderen Seite zu be-
gegnen. Wirtschaftlichkeitskriterien und Zweckm ßigkeit sowie die Bildung von sog.
Fallgruppen rÅcken in den Vordergrund. So sieht § 88 Abs. 2 AO vor, dass die Finanzbe-
hÇrde Art und Umfang der Ermittlungen nach den Umst nden des Einzelfalls sowie
nach den Grunds tzen der Gleichm ßigkeit, Gesetzm ßigkeit und Verh ltnism ßigkeit
bestimmt. Sie ist dabei an das Vorbringen und an die Beweisantr ge der Beteiligten
nicht gebunden. Bei der Entscheidung Åber Art und Umfang der Ermittlungen kÇnnen
allgemeine Erfahrungen der FinanzbehÇrden sowie Wirtschaftlichkeit und Zweck-
m ßigkeit berÅcksichtigt werden. § 88 AO gibt damit einen grunds tzlichen Rahmen
vor, wie die FinanzbehÇrden ihre Aufgaben zu erfÅllen haben. Das KontrollbedÅrfnis so-
wie eine Risikobetrachtung rÅcken zunehmend in den Vordergrund.

FÅr Einfuhr- und Ausfuhrabgaben wird der Amtsermittlungsgrundsatz des § 88 AO wei-
testgehend verdr ngt. So ermittelt die ZollbehÇrde regelm ßig den zollrechtlichen
Sachverhalt anhand der vorgelegten Unterlagen und Informationen. Den Zollbeteilig-
ten trifft insoweit regelm ßig die Pflicht,57 alle erforderlichen Unterlagen und Informa-
tionen vorzulegen (sog. Beibringungsgrundsatz).58
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53 BFH v. 24. 10. 1989 VII R 1/87, BStBl 1990 II, 198.

54 AO-DV Zoll Nr. 4 zu § 88; AEAO Nr. 3 zu § 88.

55 BVerfG vom 20. 6. 1973 1 BvL 9/71, BVerfGE 35, 283.

56 Gesetz v. 18. 7. 2016, BGBl 2016 I, 1679.

57 Z. B. Art. 15 Abs. 1, Art. 22 Abs. 1 UZK.

58 Siehe bereits BFH v. 11. 11. 2014VII R 21/12, ZfZ 2015, 185-187.
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Im Zusammenhang mit den Grunds tzen der Gesetzm ßigkeit und der Gleichheit des
Steuervollzugs steht die zwischen Schrifttum und Rechtsprechung immer wieder kon-
trovers diskutierte Frage, ob Vertr ge (z. B. Vergleichsvertr ge) im Steuerrecht zul ssig
sind.59 Dies ist unter Bezugnahme auf die Gesetzm ßigkeit und Gleichm ßigkeit des
Steuervollzugs grunds tzlich abzulehnen. Allerdings haben sich im Laufe der Zeit, von
Rechtsprechung und Schrifttum anerkannt, die sog. tats chlichen Verst ndigungen in
der steuerrechtlichen Praxis entwickelt. FÅr den Bereich des Zollrechts sollen nach Auf-
fassung des BMF allerdings tats chliche Verst ndigungen nicht zul ssig sein.60

Mit diesen Verst ndigungen wird dem BedÅrfnis nach einer praktischen LÇsung in strit-
tigen Sachverhaltsfragen Rechnung getragen. Insbesondere bei Schlussbesprechungen
am Ende der AußenprÅfung bedarf es der MÇglichkeit, Ungewissheiten und Unklarhei-
ten auf tats chlichem Gebiet – wie sie h ufig bei Sch tzungen auftreten – in einver-
nehmlicher Weise auszur umen. Die Verst ndigungen kÇnnen jedoch lediglich zu Ver-
einbarungen Åber bestimmte Sachbehandlungen fÅhren und nicht zu Vereinbarungen
Åber zweifelhafte Rechtsfragen bzw. Åber die SteueransprÅche als solches.61

IV. Begriff der Steuer und der steuerlichen Nebenleistungen

In der Finanzverfassung des Grundgesetzes wird der Begriff der Steuer vorausgesetzt
und nicht definiert. Im Anschluss an die Rechtsprechung des BVerfG62 wird deshalb die
in § 3 Abs. 1 AO enthaltene Definition auch fÅr das Verfassungsrecht herangezogen.
Dieser – einheitliche – Steuerbegriff verlangt Folgendes:

" Geldleistung,

" keine Gegenleistung fÅr eine besondere Leistung,

" von einem Çffentlich-rechtlichen Gemeinwesen,

" allen, die den gesetzlichen Tatbestand der Leistungspflicht verwirklichen, auferlegt
und

" Einnahmeerzielung kann Nebenzweck sein.

Das bedeutet im Einzelnen:

" Geldleistungen: Sach- oder Dienstleistungen (in frÅheren Zeiten durchaus Åblich)
fallen nicht unter den Begriff der Steuern.

" Keine Gegenleistung: Der BÅrger erlangt durch Steuerzahlung keinen Anspruch auf
eine bestimmte Leistung des Staates. Die Verwendung der Steuereinnahmen kann
der BÅrger nur Åber Wahlen beeinflussen.
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59 Siehe hierzu Seer in Tipke/Kruse, Vor § 118 AO Rz. 8 ff.

60 AO-DV Zoll Nr. 9 der Anlage 2 zu § 88; u. E. allerdings zu einschr nkend; ein Ausschluss im Bereich der Au-
ßenprÅfung von zollrechtlichen Vorg ngen erscheint u. E. nicht nachvollziehbar; offengelassen FG Ham-
burg v. 20. 3. 1997 IV 180/96, ZfZ 1998, 31-33.

61 St ndige Rechtsprechung seit BFH v. 11. 12. 1984 VIII R 131/76, DStR 1985, 283.

62 BVerfG v. 10. 12. 1980 2 BvF 3/77, BVerfGE 55, 274; BVerfG v. 6. 11. 1984 2 BvL 19, 20/83, 2 BvR 363,
491/83, BVerfGE 67, 256.
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